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Die Regionaldirektorin 
als Regionalplanungsbehörde 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 3 / 1 5 2 0  
 
 
 
 

22.08.2019 

Berichtsvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Planungsausschuss zur Kenntnis 18.09.2019  
Verbandsausschuss zur Kenntnis 30.09.2019  
Verbandsversammlung zur Kenntnis 11.10.2019  

 
 
Betreff: Gesetzentwurf zur Änderung des LPlG NRW - Erneute Gelegenheit zur 

Stellungnahme 
 
 
Die Verbandsversammlung nimmt die Stellungnahme der Verwaltung zum Gesetzentwurf 
zur Änderung des Landesplanungsgesetzes NRW zur Kenntnis. 
 
Sachverhalt: 
 
Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes 
Nordrhein-Westfalen hat die Anhörung der Kommunalen Spitzenverbände zum Entwurf 
des Landesplanungsgesetzes eingeleitet. Der Verbandsversammlung des 
Regionalverbands Ruhr wurde über die Regionalplanungsbehörde beim Regionalverband 
Ruhr bis zum 13.09.2019 Gelegenheit gegeben, ebenfalls Anregungen zum 
Gesetzesentwurf zu äußern. 
 
Eine tabellarische Übersicht ausgewählter Änderungen (Anlage 1) und die fristgemäß 
abgegebene Stellungnahme der Verwaltung (Anlage 2) liegen als Anlagen bei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Drucksache Nr.: 13/1520 
Seite 2 

Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Vorgangs-Nr.       
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

X Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Sachbearbeiter/in Referat / 

Referatsleiter/in 
Bereich / 
Beigeordnete/r 

Regionaldirektorin 
Karola Geiß-Netthöfel 

Reichel, Anne Bongartz, Michael Bereich III Planung  
Akt.zeichen   
 Tönnes, Martin  

 
 
 


